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INFORMATIONEN AUS DEM STADTGESCHEHEN

Stellenbörse 
Aktuell zu besetzende Stellen im Stadtgebiet Hartha:

●Arnold Steuerberatung – Bürokaufmann/-frau in Teilzeit 20 Stunden

●Automobile Polster OHG – Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

●Bio-Energie Technik Anlagenbau – Monteur (m/w/d)
●Bio-Energie Technik Anlagenbau – Schweißer, Kunststoffschweißer (m/w/d)

●Deutsche Vermögensberatung Louis Engelhardt
– Quereinsteiger Vermögensberater in Vollzeit oder Nebenberuf

● EGH Hartha GmbH – Elektriker (m)
● EGH Hartha GmbH – Elektromonteur ( m/w)
● EGH Hartha GmbH – Schlosser (m)
● EGH Hartha GmbH – Trockenbauer (m/w)
● EGH Hartha GmbH – Allrounder (m/w)

● EST Spezial-Technik GmbH – Elektroniker FR Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
● EST Spezial-Technik GmbH – Elektrohelfer (m/w/d)

● Estler Straßen- und Tiefbau GmbH – Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
● Estler Straßen- und Tiefbau GmbH – Straßenbaufacharbeiter (m/w/d)

●Gersdorfer Agrarproduktion und Handel eG – Tierwirt / Melker (m/w/d)

●Horizon Global Germany GmbH – Schweißer (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH – CNC Dreher / Fräser (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH – Mitarbeiter in der Versandmontage (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH – Senior Einkäufer (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH - Teamleiter Produktionsplanung & Scheduling (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH – Messtechniker (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH – Human Resources Manager / Personalreferent (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH – MA Tooling / Prototyping (m/w/d)
●Horizon Global Germany GmbH – Mitarbeiter Lager / Versand ( m/w/d)

● Landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft Seifersdorf GbR – Landwirt (m/w/d)

●Mützenfabrik Hartha – F. W. Schneider GmbH & Co. KG  –  Zuschneider/in Textil (m/w/d)

●Pflege mit Herz Petra Schreiter GmbH – Pflegefachkräfte (m/w/d)

●Physiotherapie und Rehazentrum Hartha – Physiotherapeut (m/w/d)

●Seniorenpflegeheim Schönerstädt Gerson & Schmidt GmbH – Wohnbereichsleiter (m/w/d)

●Spezialantriebstechnik GmbH – Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
●Spezialantriebstechnik GmbH – Softwareentwickler C/C++ (m/w/d)

●Stemke GmbH Kunststoff Form – Projektleiter/in  Werkzeugbeschaffung Kunststoffindustrie
●Stemke GmbH Kunststoff Form – Mitarbeiter/in im kaufmännischen Bereich (30 Std./Woche)
●Stemke GmbH Kunststoff Form – Mitarbeiter/in im Produktionsbereich 

●Versicherungsbüro SIGNAL IDUNA Henri Hoffmann – Selbständiger Agenturpartner (m/w/d)

Schüler-Stellenbörse
Aktuell zu besetzende Praktikums- bzw. Ausbildungsplätze im Stadtgebiet Hartha:

●Arnold Steuerberatung – Ausbildungsplatz als Steuerfachangestellte/r

● EGH Hartha GmbH – Lehrstelle Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik
● EGH Hartha GmbH – Lehrstelle Elektroniker Automatisierungs- und Systemtechnik
● EGH Hartha GmbH – Lehrstelle Informationstechniker

● EST Spezial-Technik GmbH – Lehrstelle Elektroniker FR Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

● Fichtner Nutzfahrzeuge GmbH – Lehrstelle  Kfz-Mechatroniker
● Fichtner Nutzfahrzeuge GmbH – Praktikum, Ferienjob ab 15 Jahre

●Gersdorfer Agragproduktion und Handel eG – Lehrstelle  Landwirt (m/w/d)
●Gersdorfer Agragproduktion und Handel eG – Lehrstelle  Tierwirt (m/w/d)

●Pflege mit Herz Petra Schreiter GmbH – Ausbildung Altenpflege, FSJ Altenpflege
●Pflege mit Herz Petra Schreiter GmbH – Praktikum, Ferienjob ab 15 Jahre

●Physiotherapie und Rehazentrum Hartha – Praktikum Physiotherapeut (m/w/d)

●Versicherungsbüro SIGNAL IDUNA Henri Hoffmann
- Azubi zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – Vertrieb  (m/w/d)

Wenn auch Sie die Möglichkeit zur Bekanntmachung Ihrer offenen Stellenausschreibung (Ausbildungsstellen,
Schülerpraktika und Ferienarbeit) nutzen möchten, dann kontaktieren Sie: nicole.salzbrenner@hartha.de

Kontaktdaten für die
Entgegennahme 
von Beiträgen:
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Hartha
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verwaltung@hartharena.de
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Tel.: 034328/ 669918

Stadtverwaltung Hartha
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stadtverwaltung@ hartha.de
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Tel.: 034328/ 52111
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EGH – Geschäftsführer Stephan Komp eröffnet erste Ladesäulen für Elektroautos

Für den wachsenden Bedarf an Elektrofahrzeu-
gen mit Speicherlösungen bietet der logistisch
neu erschlossene Standort der EGH Hartha
GmbH ab sofort zwei öffentlich anmietbare
Stellplätze mit Lademöglichkeiten bis zu 22
KW an. Die befriedeten Stellplätze sind video-
überwacht und können nach Absprache auch
am Wochenende genutzt werden.
Interessenten erhalten dazu einen elektroni-
schen RFID Zugangschip. Der Bedarf an elektri-
scher Arbeit ist im Mietpreis enthalten und
richtet sich nach der Art des Fahrzeuges. Ein
Anschluss erfolgt mit dem ortsüblichen Stek-
kertyp 2 Kabel nach IEC 62196, dieses kann
selbst mitgebracht oder auch vor Ort angemie-
tet werden. Der Mietpreis wird in bar oder auch
per EC-Karte bezahlt.
Die Planung, Entwicklung und der Bau der La-
desäulen erfolgen seit ca. 1 Jahr unter der Mar-
ke „HarthschE Blueprints“. Auch Privatperso-
nen können sich bei Interesse an die EGH wen-
den und werden entsprechend beraten.   
Die EGH Hartha GmbH ist aus der ehemaligen
PGH Elektro Hartha und späteren Elektroge-
sellschaft Hartha, aus einem im Jahre 1968
stattgefundenen Zusammenschluss zweier
Harthaer Elektromeister Fritz Domann und Os-
kar Fischer entstanden.
Die EGH sichert seit über fünfzig Jahren krisen-
feste handwerkliche Dauerarbeits- und Ausbil-
dungsplätze im Elektroinstallations- und

Schaltanlagenbau und beschäftigt derzeit 30
Mitarbeiter. 
Möchten auch sie ein Teil eines erfolgreichen
Unternehmens sein, dann bewerben Sie sich
bei uns. 
Aktuell suchen wir Elektriker, Elektromonteure,
Schlosser, Trockenbauer und Allrounder.

Bei Interesse und Fragen zu den Ladesäulen
oder auch den Stellenangeboten erreichen Sie
uns unter 034328 7340 oder auch per E-Mail
unter info@egh-gmbh.com.

EGH und Nicole Salzbrenner, Projektman-
agerin zum Aufbau eines Anbieternetzwerkes

Zweiter Impftermin in der HarthArena

Über das Pfingstwochenende haben mehr
als 1200 Hartha’er ihre erste Corona-Schutz-
impfung erhalten.

Ein herzliches Dankeschön dem Bürger-
meister für die Organisation der Impftermi-
ne sowie an die Impfteams für die reibungs-
lose Durchführung der Impfungen. Danke
auch an die Mitarbeiter von Verwaltung und 
HarthArena, die bei der Vorbereitung und
beim Ablauf unterstützt haben. 

Nach drei Wochen erfolgt der zweite Impfter-
min.

Bitte beachten Sie, dass Ihr zweiter Impfter-
min in der HarthArena wieder an dem glei-
chen Wochentag und zu der gleichen Uhrzeit
stattfindet. Das heißt:
                       1. Impftermin   2. Impftermin
Sonnabend,             22.05.   12.06.
Sonntag,                   23.05.   13.06.
Montag,                    24.05.   14.06.
Dienstag,                  25.05.   15.06.

● Bitte nehmen Sie den zweiten Impfter-
min unbedingt wahr!

● Ausweichtermine können nicht vermit-
telt werden. 

Bei Rückfragen melden Sie sich unter der Te-
lefonnummer 034328 / 669918. 

Günter Roßberg
Kultur- und Sportbetrieb Hartha

Bild: EGH Hartha GmbH

Das Amtsblatt im Internet: www.hartha.de
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Stadtverwaltung Hartha

Karl-Marx-Straße 32, 04746 Hartha
Telefon: 034328 / 520
Fax: 034328 / 52103
E-Mail: stadtverwaltung@hartha.de  
Internet: www.hartha.de

Öffnungszeiten – Stadtverwaltung Hartha
Montag 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr,

13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen (Termine –

nach Vereinbarung)
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr,

13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag geschlossen (Termine –

nach Vereinbarung)

Öffnungszeiten – Bürgerbüro
Montag 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr, 

13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr,

13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr

Regelungen für Ihren Besuch
Die Dienststellen der Stadtverwaltung kön-
nen während der üblichen Sprech zeiten nur
mit Termin betreten werden.
Termine müssen vorab telefonisch oder per
Mail vereinbart werden.
Das Meldebüro/Bürgerbüro bittet um ge -
genseitige Rücksichtnahme.
Bitte kommen Sie, soweit es möglich und
nicht anders erforderlich ist, allein zu den
vereinbarten Terminen und verwenden Sie
nach Möglichkeit Ihre persönliche Mund-
Nasen-Bedeckungen ent sprech end den all-
gemeinen Empfehlungen.

Bürgermeistersprechstunde:  
Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr

oder nach Terminverein-
barung

Direktwahlnummern:
Bürgermeister-Sekretariat     034328 / 52-102
Öffentlichkeitsarbeit &
Wahlen                                         034328 / 52-111
Bürgerbüro/ Fundbüro           034328 / 52-132
Meldebehörde                          034328 / 52-139
Standesamt                                034328 / 52-136
Steuern                                        034328 / 52-125
Kämmerei                                   034328 / 52-120
Stadtkasse                       034328 / 52-123/-122
Bauamt                                        034328 / 52-160
Bauamt Sekretariat                 034328 / 52-168
Ordnungsamt                            034328 / 52-137
Hoch- und Tiefbau                    034328 / 52-164
Bauverwaltung               034328 / 52-161/-169
Liegenschaften                         034328 / 52-165
Bauhof                                          034328 / 38704

Bibliothek/Stadtinformation034328 / 38 331
HarthArena                              034328 / 66 99 18
Grundschule Gersdorf             034328 / 38 615
Grundschule Hartha            034328 / 60 29 20
Grundschule Hartha/Hort:034328 / 60 29 24
Kindergarten Gersdorf            034328 / 38 608
Kindergarten „Kinderhaus“ Hartha
                                                      034328 / 38 388
Kindergarten „Villa Kunterbunt“ Hartha
                                                       034328 / 38 313
Kindergarten Wendishain       034321 / 13 502
Martin-Luther-Gymnasium    034328 / 38 338
Oberschule Hartha                034328 / 60 29 10

Stadtrat - Sitzungstermine Juni 2021

Kultur- und Sozialausschuss: Donnerstag, 10.06.2021 - nichtöffentlich
Technischer Ausschuss: Donnerstag, 10.06.2021 - nichtöffentlich
Verwaltungsausschuss: Donnerstag, 10.06.2021 - nichtöffentlich 
Ratssitzung: Donnerstag, 24.06.2021 - mit öffentlichem Teil

Änderungen vorbehalten!

Die Sitzungen beginnen jeweils 19.00 Uhr in der HarthArena.
Zum öffentlichen Teil der stattfindenden Sitzungen sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Die öffentliche Tagesordnung zur jeweiligen öffentlichen Sitzung hängt während der Dauer von
einer Woche bis zum Sitzungstermin an der Bekanntmachungstafel am Harthaer Rathaus aus. 

Öffentliche Bekanntmachung / Informationen

Beschlüsse aus der Stadtratsitzung vom 20.05.2021, öffentlicher Teil 

Beschluss Nr. 135-6/21
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschließt die Volleinziehung der öffentlichen Widmung nach § 8
SächsStrG des Fuß- und Wanderweges Gersdorf-Wallbach. 

Beschluss Nr. 136-6/21
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschließt die Volleinziehung der öffentlichen Widmung nach § 8
SächsStrG des Fuß- und Wanderweges „Quecksteg“ Gersdorf. 

Beschluss Nr. 146-2/21
Der Stadtrat der Stadt Hartha stellt die Jahresrechnung 2017 gemäß Anlage zur DS-Nr. 146-2/21
fest. 

Beschluss Nr. 147-6/21 
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschließt, dem Antrag auf Kauf des Flurstückes 4/2 der Gemar-
kung Lauschka zu einem Kaufpreis i.H.v. 2.442,00 ¤ stattzugeben. 

Beschluss Nr. 149-6/21
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschließt, dem Antrag auf Kauf einer Teilfläche aus Flurstück 1126
der Gemarkung Hartha nach Gutachten zu einem Kaufpreis von 30.000,00 ¤ stattzugeben. 

Beschluss Nr. 150-36/21
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschließt, den Zuschlag für die Maßnahme – Deckenschluss Son-
nenstraße – an die Firma ATS Chemnitz Asphalt, Tief- und Straßenbach GmbH in Chemnitz mit ei-
ner Auftragssumme brutto i.H.v. 35.315,23 zu erteilen. 

Beschluss Nr. 151-6/21
Der Stadtrat der Stadt Hartha beschließt, den Zuschlag für die Maßnahme – Instandsetzung eines
Teilbereiches des Fußweges Goethestraße – an die Firma STI Bau GmbH mit einer Auftragssumme
brutto i.H.v. 35.412,62 € zu erteilen. 

Ronald Kunze
Bürgermeister 

So kommt der Stadtanzeiger Hartha
zusätzlich in Ihren elektronischen Briefkasten …

Bestellen Sie Ihre elektronische Ausgabe kostenfrei
per e-Mail unter newsletter@riedel-verlag.de
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Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Hartha in sei-
ner Tagung am 25.03.2021 mit Schreiben vom 28.04.2021 durch das Landratsamt Mittelsachsen bestätigte Nachtragssatzung 2021 erlassen:

§ 1  

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

                                                                                                                                                                                                                               damit werden die
                                                                                                                                                  bisher                                                                (Gesamt-) Beträge
                                                                                                                                            festgesetzte                                                         des Haushaltplanes
                                                                                                                                              (Gesamt-)         Erhöhung        Verminde-       einschl. der Nach-
                                                                                                                                            Beträge von              um                rung um      träge festgesetzt auf 

                                                                                                                                                    EUR                    EUR                  EUR                         EUR

Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                   
- ordentliche Erträge                                                                                                       10.517.957,00           0,00            313.627,00         10.204.330,00
- ordentliche Aufwendungen                                                                                        10.425.457,00          0,00            212.892,00          10.212.565,00
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 

(ordentliches Ergebnis)                                                                                                   92.500,00              0,00            100.735,00              -8.235,00

- außerordentliche Erträge                                                                                                20.000,00        250.200,00           0,00                  270.200,00
- außerordentliche Aufwendungen                                                                                  3.000,00         157.900,00            0,00                   160.900,00
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 

(Sonderergebnis)                                                                                                              17.000,00         92.300,00             0,00                   109.300,00

- Gesamtergebnis                                                                                                               109.500,00             0,00              8.435,00               101.065,00

- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren                                                                                                   0,00                    0,00                  0,00                         0,00

- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 
Vorjahren                                                                                                                                  0,00                    0,00                  0,00                         0,00

- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO                                                   701.560,00             0,00             31.960,00             669.600,00

- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem 
Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO                                                          0,00                    0,00                  0,00                         0,00

- veranschlagtes Gesamtergebnis                                                                                811.060,00             0,00             40.395,00             770.665,00
                                                                                                                                                                                                           

Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                                                      
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 9.810.417,00            0,00            219.187,00           9.591.230,00
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               9.002.157,00            0,00            156.542,00           8.845.615,00
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf                                                                    808.260,00             0,00             62.645,00             745.615,00

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    6.279.665,00     706.355,00            0,00                6.986.020,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   6.869.940,00     617.350,00            0,00                 7.487.290,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 -590.275,00       89.005,00             0,00                  -501.270,00

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag                                                    217.985,00        26.360,00             0,00                  244.345,00

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                  494.135,00             0,00                  0,00                   494.135,00
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                 724.085,00             0,00                  0,00                  724.085,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                             -229.950,00            0,00                  0,00                  -229.950,00

- Änderung des Finanzmittelbestandes                                                                         -11.965,00         26.360,00             0,00                    14.395,00

§ 6

Der Stellenplan 2021 wird in der Fassung der Anlage zum Nachtragshaushalt neu gefasst.

SV Hartha, den 04.05.2021

Ronald Kunze
Bürgermeister                                                              – Siegel – 

Der dazugehörige Nachtragshaushaltplan 2021 der Stadt Hartha liegt in der Zeit vom 04.06.2021 bis 11.06.2021 im Rathaus, Zimmer 0.12 zu jeder-
manns Einsicht aus. 
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Öffentliche Bekanntmachung
zur Einziehung der öffentlichen Widmung 
nach § 8 SächsStrG
Fuß- und Wanderweg Gersdorf-Wallbach

Der Stadtrat der Stadt Hartha hat in öffentlicher Sitzung am 20.05.2021,
auf der Grundlage des § 8 des Straßengesetzes für den Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993
(SächsGVBI. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. August 2019 (SächsGVBI. S. 762; 2020 S. 29), die Einziehung der öf-
fentlichen Widmung für den Fuß- und Wanderweg Gersdorf-Wallbach
beschlossen.

Straßenname: Fuß- und Wanderweg Gersdorf-Wallbach
betroffenes Flurstück: 293/1, 293/2 sowie 293/3 der Gemarkung

Gersdorf
Anfangspunkt: S36
Endpunkt: Gemarkungsgrenze Wallbach
Länge: 190,00 m

Auf Grundlage des Beschlusses 135-6/21 ergeht nachstehende Einzie-
hungsverfügung.

1. Inhalt der Verfügung/Gründe der Einziehung
Da der Weg keine Verkehrsbedeutung mehr hat, wird die öffentliche
Widmung eingezogen.

2. Wirksamwerden
Die Verfügung wird am 04.06.2021 wirksam.
Die Verfügung für die oben bezeichnete Straße kann in der Zeit vom 14.
Juni 2021 bis einschließlich 16. Juli 2021 auf der Internetseite www.hart-
ha.de unter dem Bereich Bauen+Wirtschaft/ Straßenkataster eingese-
hen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Verfügung kann innerhalb eines Monats nach deren Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Die Verfügung gilt einen Tag nach
der Bekanntmachung im Stadtanzeiger Hartha als bekannt gegeben.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtver-
waltung Hartha, Karl-Marx-Straße 32, 04746 Hartha einzulegen.

Hartha, den 21.05.2021

Ronald Kunze
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
zur Einziehung der öffentlichen Widmung nach § 8
SächsStrG – Fuß- und Wanderweg Quecksteg

Der Stadtrat der Stadt Hartha hat in öffentlicher Sitzung am 20.05.2021,
auf der Grundlage des § 8 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen
(Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993
(SächsGVBI. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.
August 2019 (SächsGVBI. S. 762; 2020 S. 29), die Einziehung der öffentli-
chen Widmung für den Fuß- und Wanderweg Quecksteg beschlossen.

Straßenname: Fuß- und Wanderweg Quecksteg
betroffenes Flurstück: 275/2, 275/3, 275/4, 275/5 sowie 275/6

der Gemarkung Gersdorf
Anfangspunkt: Schule Gersdorf (Ortsstraße Am Schanzen-

bach)
Endpunkt: S 36
Länge: 1,040 km

Auf Grundlage des Beschlusses 136-6/21 ergeht nachstehende Einzie-
hungsverfügung.

1. Inhalt der Verfügung/Gründe der Einziehung
Da der Weg keine Verkehrsbedeutung mehr hat, wird die öffentliche
Widmung eingezogen.

2. Wirksamwerden
Die Verfügung wird am 04.06.2021 wirksam.

Die Verfügung für die oben bezeichnete Straße kann in der Zeit vom 14.
Juni 2021 bis einschließlich 16. Juli 2021 auf der Internetseite www.hart-
ha.de unter dem Bereich Bauen+Wirtschaft/ Straßenkataster eingese-
hen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Verfügung kann innerhalb eines Monats nach deren Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Die Verfügung gilt einen Tag nach
der Bekanntmachung im Stadtanzeiger Hartha als bekannt gegeben.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtver-
waltung Hartha, Karl-Marx-Straße 32, 04746 Hartha einzulegen.

Hartha, den 21.05.2021

Ronald Kunze
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
über die Eintragungsverfügung zur Ortsstraße
„Saalbacher Straße“

Die Stadt Hartha hat mit Eintragungsverfügung vom 25.05.2021 verfügt,
das Bestandsverzeichnis der Ortsstraße „Saalbacher Straße“ gemäß § 3
i. V. m. § 5 Abs. 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Straßen- und Bestandsver-
zeichnisse (StraBeVerzVO) zu berichtigen.

1. Auf Grundlage der Eintragungsverfügung vom 25.05.2021 werden
folgende Eintragungen in das Bestandsverzeichnis der Ortsstraße Nr. 7
– Saalbacher Straße vorgenommen.
(wirksam zum 04.06.2021)

zu 2 Flurstücksnummer(n): 
Es wird folgendes Flurstück ergänzt:
50 (Teilfläche) der Gemarkung Wendishain

Der Bezeichnung des Endpunktes wird aktualisiert:
K 7541

Die Eintragungsverfügung sowie das Bestandsverzeichnis für die oben
bezeichnete Straße kann in der Zeit vom 14. Juni 2021 bis einschließlich
17. Dezember 2021 auf der Internetseite www.hartha.de unter der Ru-
brik Bauen+Wirtschaft/Straßenkataster eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach de-
ren Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Die Verfügung gilt ei-
nen Tag nach der Bekanntmachung im Stadtanzeiger als bekannt gege-
ben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Hartha, Karl-Marx-Straße 32, 04746 Hartha einzulegen.

Hartha, den 25.05.2021

Ronald Kunze
Bürgermeister

ABDRUCK

Landkreis Mittelsachsen
Landratsamt

Obere Flurbereinigungsbehörde

Flurbereinigung Zschaitz-Ottewig, Gemeinde Zschaitz-Ottewig, Stadt
Döbeln, Gemeinde Großweitzschen

Aktenzeichen: 22.4-511201-14/1.27

Beschluss zur geringfügige Änderung 
des Verfahrensgebietes

I. Anordnung der Änderung des Verfahrensgebietes

1. Anordnung der Änderung

Das mit Beschluss des Staatlichen Amtes für Ländliche Neuordnung
Wurzen vom 22. Dezember 1997, Az.: BL/1-8461.20-DL/FN 1, festgestell-
te und mit Beschluss vom 10. Januar 2002, Az.: BL/2-8461.27- DL/LN 1,
geänderte Verfahrensgebiet wird geringfügig geändert:

Die Flurstücke 50, 51, 52, 53, 54 und 55 der Gemarkung Zunschwitz so-
wie das Flurstück 2 der Gemarkung Beutig werden nachträglich in das
Verfahren Flurbereinigung Zschaitz-Ottewig einbezogen.

2. Änderung des Verfahrensgebietes

Die Verfahrensfläche vergrößert sich mit der Änderung um ca. 27,3 Hekt-
ar. Die Gesamtfläche des Verfahrens beträgt somit ca. 1805 Hektar.

Das geänderte Verfahrensgebiet ist auf der Gebietsänderungskarte im
Maßstab 1 : 2.500, die als Anlage zu diesem Beschluss beigefügt ist, dar-
gestellt. Die Gebietsänderungskarte ist kein Bestandteil dieses Be-
schlusses.

3. Teilnehmergemeinschaft

Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet hinzugezogenen
Grundstücke, Gebäude und Anlagen sowie die den Grundstückseigentü-
mern gleichstehenden Erbbauberechtigten werden bzw. sind bereits
Teilnehmer am Verfahren Flurbereinigung Zschaitz-Ottewig und bilden
gemeinsam mit den bisherigen Teilnehmern die mit dem Anordnungsbe-
schluss vom 22. Dezember 1997 entstandene

Teilnehmergemeinschaft Zschaitz-Ottewig.

mit Sitz in Zschaitz-Ottewig.

Die vorliegende Gebietsänderung hat keine Auswirkungen auf die fest-
gelegte Anzahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder oder die Zusam-
mensetzung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft.

II. Hinweise zum Änderungsbeschluss

1. Öffentliche Bekanntmachung

Ein Abdruck des Änderungsbeschlusses wird in den Gemeinden
Zschaitz-Ottewig, Ostrau, Großweitzschen, Stadt Döbeln, Naundorf,
Stauchitz, Stadt Lommatzsch, Stadt Nossen, Stadt Roßwein, Stadt 
Waldheim, Stadt Hartha, Stadt Leisnig und Stadt Mügeln (Flurbereini-
gungsgemeinden und angrenzende Gemeinden) öffentlich bekannt ge-
macht.
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Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann innerhalb von drei Monaten
nach dem Zeitpunkt der ersten Öffentlichen Bekanntmachung auch auf
der Internetseite des Landratsamtes Mittelsachsen auf der Seite des Re-
ferates Ländliche Entwicklung, Bodenordnung unter der Rubrik „Weiter-
führende Informationen – öffentliche Bekanntmachungen in Flurbereini-
gungsverfahren“ eingesehen werden.

www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/referat-
laendliche-entwicklung- bodenordnung.html

Je eine Ausfertigung des Beschlusses mit den Hinweisen und der Be-
gründung zum Änderungsbeschluss ist nach dem ersten Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung zwei Wochen lang in den Verwaltungen der Ge-
meinden Zschaitz-Ottewig, Ostrau, Großweitzschen, Stadt Döbeln,
Naundorf, Stauchitz, Stadt Lommatzsch, Stadt Nossen, Stadt Roßwein,
Stadt Waldheim, Stadt Hartha, Stadt Leisnig und Stadt Mügeln während
der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten niedergelegt.

2. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-
gung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1
FlurbG innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung dieses
Beschlusses beim

Landratsamt Mittelsachsen
Referat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 

Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

anzumelden.

Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.

Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein
Recht innerhalb einer von der Flurbereinigungsbehörde festzusetzen-
den Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird der An-
meldende nicht mehr beteiligt.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). Der
Inhaber eines nicht aus dem Grundbuch ersichtlichen Rechts muss die
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristenablaufs ebenso
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden
ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

3. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung

Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Grundstücken im Flurbe-
reinigungsgebiet erhebt die Flurbereinigungsbehörde aus dem Grund-
buch. Um Nachteile zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die Eintra-
gungen im Grundbuch zu überprüfen und erforderliche Berichtigungen
zu beantragen. Dazu genügt es in der Regel, den Grundbuchämtern die
entsprechenden öffentlichen Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, öf-
fentliches Testament, Zuschlagsbeschluss etc. vorzulegen.

Grundbucheinsicht und Auskünfte sind gebührenfrei. Für die Berichti-
gung des Grundbuches sind in bestimmten Fällen gebührenrechtliche
Vergünstigungen vorgesehen.

4. Zeitweilige Eigentumsbeschränkungen

4.1.Eigentumsbeschränkungen bis zur Unanfechtbarkeit des Flurberei-
nigungsplanes

Von der öffentlichen Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses bis
zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gelten für die zum
Verfahren hinzugezogenen Flurstücke folgende Eigentumsbeschrän-
kungen:

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden,
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1
Nr. 1 FlurbG).

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. An-
lagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde er-
richtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden (§
34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen vorge-
nommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können
diese im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flur-
bereinigungsbehörde kann den früheren Zustand auf Kosten der betref-
fenden Beteiligten wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereini-
gung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und
Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle
Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landespflege,
nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung des Landratsamt Mit-
telsachsen, Referat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung beseitigt
werden. (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG)

Bei Verstößen gegen diese Vorschrift muss die Flurbereinigungsbehör-
de Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

4.2. Eigentumsbeschränkungen bis zur Ausführungsanordnung

Von der Bekanntgabe des Änderungsbeschlusses bis zur Ausführungs-
anordnung bedürfen Holzeinschläge von Waldgrundstücken, die den
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde; die Zustimmung darf nur im
Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden (§ 85 Nr. 5
FlurbG). Das gleiche Verfahren gilt für die Erstaufforstung von Flächen,
die aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschieden sind oder aus-
scheiden sollen.

Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung durch das Landratsamt Mittel-
sachsen, Referat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung vorgenommen
worden, so kann es anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat,
die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forst-
aufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§
85 Nr. 6 FlurbG).

5. Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen die Anordnungen zu Ziffer 4.1. Buchstaben b), c) und
Ziff. 4.2. dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten i. S. des § 154
FlurbG und können mit Geldbußen geahndet werden. Es gelten die Be-
stimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).

6. Betretungsrecht

Mitarbeiter sowie Beauftragte des Landratsamtes Mittelsachsen, Ref.
Ländliche Entwicklung, Bodenordnung sowie Beauftragte der Teilneh-
mergemeinschaft Zschaitz-Ottewig und des Verbandes für Ländliche
Neuordnung Sachsen sind nach § 35 FlurbG in Verbindung mit § 8 AG-
FlurbG berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der Flurberei-
nigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforder-
lichen Arbeiten vorzunehmen.

III. Begründung
………

Der begründende Teil der Entscheidung wird gem. Ziff. 1. der Hinweise
zu diesem Beschluss zur Einsichtnahme ausgelegt.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
beim Landratsamt Mittelsachsen, Sitz in 09599 Freiberg, einzulegen.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In
diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur zu versehen. Die Signierung mit einem Pseudonym,
das die Identifizierung des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht,
ist nicht zulässig.
Die Zugangseröffnung für elektronische Übermittlung erfolgt über die 
E-Mail-Adresse egov@landkreis-mittelsachsen.de.

Der Widerspruch kann auch durch DE-Mail in der Sendevariante mit be-
stätigter sicherer Anmeldung nach dem DE-Mail-Gesetz erhoben wer-
den. Die DE-Mail-Adresse lautet:
post@landkreis-mittelsachsen.de-mail.de

Hinweis:
Weitere Einzelheiten zum Zugang für elektronisch signierte sowie ver-
schlüsselte elektronische Dokumente sind zu finden auf der Internet-
Seite des Landkreises Mittelsachsen, dort unter Impressum,
Elektronische Signatur und Verschlüsselung beziehungsweise unter
www.landkreis-mittelsachsen.de/impressum.html

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener
Daten natürlicher Personen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens
können im Internet unter folgendem Link abgerufen werden: www.la-
endlicher-raum.sachsen.de/datenschutz-in-verfahren-der-landlichen-
neuordnung-9248.html

Darüber hinaus sind die Informationen auch beim Landratsamt 
Mittelsachsen, Referat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, 
Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg, Telefon 03731 799-1602, 
poststelle.ile@landkreis-mittelsachsen.de, erhältlich.

Döbeln, den 01. Dezember 2020

gez. Steffen Kautz
Leiter Flurbereinigungsbehörde

Kultur- und Veranstaltungstermine 
der Stadt Hartha

Gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus
SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung –
SächsCoronaSchVO) in seiner aktuellen Fassung und § 28 b Infektions-
schutzgesetz – IfSG sind öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltun-
gen sowie sonstige Ansammlungen,  bei denen es zu einer Begegnung
von Menschen kommt, sowie Versammlungen unabhängig von der Zahl
der Teilnehmenden untersagt oder nur unter eingeschränkten Voraus-
setzungen erlaubt.

Weitere Hinweise zu Terminen oder Veranstaltungen bekommen Sie
über die tagaktuellen Medien sowie über entsprechende Veröffentli-
chungen im Internet und an den Aushängen an der Stadtinformation
Hartha und am Rathaus Hartha.

Günter Roßberg
Betriebsleiter
Kultur- und Sportbetrieb Hartha

Freizeitzentrum Töpelwinkel e.V.

Auch in diesem Sommer wird der Verein Natur- und Freizeitzentrum Tö-
pelwinkel e. V. Ferienfreizeiten durchführen. Wir hoffen sehr, dass die
Beschränkungen der Pandemie dies zulassen werden.
Die Termine: Jugendlager für Kinder von 10 bis 15 Jahren: 08. - 14.08.2021
Ferienlager für Kinder von 7 bis 14 Jahren: 15.-21.08.2021 und 
22.-28.08.2021 zum Thema " Die Welt der Fabelwesen".
Anmeldungen können online unter toepelwinkel@web.de oder telefo-
nisch 03431-611941 bereits erfolgen. Es gibt in allen Belegungen noch
freie Plätze. Für die Anmeldungen werden Name des Kindes, Geb.datum
und Anschrift benötigt. Wir freuen uns auf möglichst viele Kinder in die-
sem Sommer und werden für alle ein spannendes Programm bereithal-
ten.

HAEMA Blutspende am Montag, den 07.06.2021

in Hartha – HARTHARENA - Döbelner Straße 55

von  14:00  bis  18:00 Uhr

weitere Termine für 2021: 06.09. + 06.12.

Auch in diesem Jahr muss unser Brunnenfest unter den gegebe-
nen Umständen abgesagt werden.

Wenn es die Vorschriften und Verordnungen ermöglichen, können
für das 2. Halbjahr 2021 wieder Veranstaltung geplant werden.

Hinweis zu den Niederlegungszeiten und Niederlegungsort des Än-
derungsbeschlusses mit Begründung und Gebietsänderungskarte

Flurbereinigung Zschaltz-Ottewig, Gemeinde Zschaitz-Ottewlg,
Stadt Döbeln, Gemeinde Großweitzschen
Verf .- Nr.: 22014

In der

Stadtverwaltung Hartha 
Karl-Marx -Straße 32 
04746 Hartha

liegt ab 04. 06. 2021 während der Geschäftszeit in der Stadtverwal-
tung zwei Wochen lang zur kostenlosen Einsichtnahme die

14. Ausfertigung des Änderungsbeschlusses mit Hinweisen, Be-
gründung und Gebietsänderungskarte Im Maßstab 1 : 2 500 vom
01. Dezember 2020

nieder.

Hartha, den 17.05.2021

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzeigentelefon: 037208/876-100 
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Stellenanzeige

Wir suchen ab sofort für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Hartha einen engagierten

Sozialpädagogen / Sozialarbeiter (m/w/d) in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Das Unternehmen 

Das Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. (kurz BSW), gegründet 1990 ist als freier, gemeinnütziger Träger regional tätig. Wir betreuen mit ca.
160 Mitarbeitern Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen sozialen Projekten und Bildungsmaßnahmen. Der geografische Mittel-
punkt des Vereins und das Zentrum seiner Aktivitäten liegen im sächsischen Muldental. Weitere Infos unter www.bsw-muldental.de. 

Deine Arbeitszeit 
in Teil- oder Vollzeit (30-40h/Woche),
mit Gleitzeitarbeitszeiten möglich 

Du passt gut zu uns, wenn

> du Interesse an neuen Herausforderungen und einem abwechs-
lungsreichen Arbeitsalltag hast

> du über Fach- und Methodenkompetenzen in der außerschuli-
schen Jugendbildung verfügst und im besten Fall Erfahrungen in
der offenen Kinder- und Jugendarbeit hast

> du kooperativ bist und es verstehst auf junge Menschen zuzuge-
hen

> Organisationsfähigkeit, Eigeninitiative, Flexibilität, Teamfähigkeit
und Motivation zu deinen Fähigkeiten gehören

Das ist unser Angebot für dich

> eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem
hohen Maß an Selbstständigkeit

> eine umfassende fachliche Unterstützung durch ein Team mit gro-
ßem Zusammenhalt und gegenseitiger Achtsamkeit

> Teamsitzungen sowie Supervisionen sind bei uns Selbstverständ-
lichkeiten

> umfangreiche Sozialleistungen und Maßnahmen aus dem betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement

> Du erhältst eine leistungs- und tarifgerechte Bezahlung 

Das ist dein Kontakt 
Wenn die Aufgabe ohne Zweifel interessant für dich ist, richte deine
Bewerbung bitte per E-Mail an
Frau Sandra Rücker-Jurzok: sandra.ruecker-jurzok@bsw-muldental.de  

Dein Arbeitsort 
Kinder- und Jugendhaus
Sonnenstraße 33; 04746 Hartha 

Das sind deine Aufgaben

> Die selbstverantwortliche Leitung der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit im Bürgercenter Colditz

> Die aufsuchende Jugendarbeit im Gemeinwesen
> Niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungs-angebote für

Kinder und Jugendliche
> Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen jugendkul-

tureller Aktivitäten
> Entwicklung pädagogischer Konzepte unter Berücksichtigung der

Bedarfs- und Angebotsstruktur des Sozialraumes sowie den Fach-
standards des Landkreises Mittelsachsen

> Weiterbildung und Evaluation der eigenen Tätigkeit
> Die Schaffung offener Freizeit- und Projekt-angebote im Sinne von

Planung, Organisation und Durchführung betreffend:
o Ferienmaßnahmen
o Freizeit- und Erholungsfahrten
o Präventions- und Bildungsmaßnahmen / Tagesveranstaltungen,
o Maßnahmen der Familienbildung 
> Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit durch intensive Kooperation

mit anderen Fachkräften, Diensten, Einrichtungen und Institutio-
nen im Sozialraum

> Anleitung von ehrenamtlichen Helfer*innen

Das solltest Du mitbringen

> Abschluss als staatl. anerkannte/r Erzieher/in; Dipl.
Soz.päd/Soz.arb.(FH); Bachelor oder Master of Arts Soziale Arbeit
oder vergleichbare Abschlüsse

> wünschenswert sind Zusatzqualifikationen im Bereich der Jugend-
hilfe oder Projektmanagement

> den Besitz des Führerscheins der Klasse B

Du bist dir noch nicht sicher und hast Fragen zur Aufgabe oder zum Ar-
beitsumfeld? Dann finde beim „Schnupper-Kaffee“ heraus, wie es bei
uns so ist. Bitte melde dich in dem Fall telefonisch unter 034381|
124054 für eine Terminvereinbarung. 

Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.
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Neues aus dem geförderten Breitbandausbau in der Stadt Hartha 
Die Web + Phone GmbH plant die Einrichtung eines Servicebüros im Gewerbepark Hartha Süd  

Die Web + Phone GmbH bekommt von vielen Einwohnern in der Stadt
Hartha positive Rückmeldungen. Um in Zukunft noch näher am Kun-
den zu sein, hat das Unternehmen beschlossen, ein Servicebüro in 
Hartha zu errichten. „Uns liegt die persönliche Nähe zum Kunden sehr
am Herzen. Deshalb haben wir uns nach geeigneten Räumlichkeiten 
umgesehen, wo wir einen Servicepoint errichten können. Die Ein-
wohner von Hartha haben dann die Möglichkeit, das Büro bei Fragen
rund um den Breitbandausbau und natürlich auch zu unseren Verträgen
zu besuchen“ so Martin Flechsig, Geschäftsführer der Web + Phone
GmbH. 
Die Außenstelle der Web + Phone GmbH wird sich im Gewerbepark Hart-
ha Süd befinden. Geplant ist, dass das Büro Mitte Juni 2021 eröffnet wer-
den kann. An zwei Tagen die Woche, haben die Bürgerinnen und Bürger
die Möglichkeit, das Büro zu besuchen. Der Regionale Ansprechpartner
von der Web + Phone GmbH, Steve Heinze, wird am Dienstag von 9:00 -
12:00 Uhr und am Donnerstag von 16:00 – 19:00 Uhr im Servicebüro für
alle Fragen vorzufinden sein. 

Autor & Bildquelle: Web + Phone GmbH

Aktuell laufen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt des geförderten
Breitbandausbaus in Hartha auf Hochtouren. Die Web + Phone GmbH
steht voll in Ihrem Zeitplan und konnte schon die Baumaßnahmen des
dritten Bauabschnitts zu ca. 60% abschließen. Das vierte Ausbauquartal
wird nach aktueller Lage planmäßig Mitte Juli beginnen. 
Wer gern das Baugeschehen mit verfolgen möchte, kann auf der Projekt-
seite www.wp-traffic.de/breitbandausbau-hartha die Bauentwicklun-
gen in der Baufortschrittskarte (siehe Bild links unten) beobachten. In
dieser Karte können alle Bauabschnitte des geförderten Breitbandaus-
baus in Hartha eingesehen werden. Je nach aktuellem Status, werden
die Bauabschnitte entweder rot, gelb oder grün dargestellt:
- Rot gibt das Fördergebiet an, wo noch keine Baumaßnahmen begon-

nen worden
- Gelb zeigt an, wo gerade Baumaßnahmen durchgeführt   werden
- Grün steht für die Fertigstellung der Baumaßnahmen

Jeder Bauabschnitt auf der Karte ist zusätzlich mit einem blauen Punkt
versehen. Wenn dieser angeklickt wird, können noch mehr Informatio-
nen zum Baugeschehen abgerufen werden. 

Ausschnitt Baufortschrittskarte der Stadt Hartha Projektseite Breitbandausbau Hartha – Scann Mich!

Mit Starker Unterstützung
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Engagierte Persönlichkeit für Musikalische 
Früherziehung gesucht!

Seit Oktober 2019 begeistert und fördert Katja Lorse die Krippenkinder
im Alter von 1,5-4 Jahren der Kitas in Großweitzschen, Ostrau, Altenhof
und im Großraum Leisnig mit musikalischer Früherziehung. 
Hier wird gesungen und getanzt, flotte Kniereiter, feinmotorische Finger-
spiele und klangvolle Instrumentenspiele füllen die 30-Minuten-Stunde.
Und die englische Hörecke mit kurzen Alltags-Bilder-Geschichten bringt
die Weltsprache ins Spiel. 
Alles wird sehr spielerisch und kindgerecht mit dem bewährten Unter-
richtskonzept der Musikschule Fröhlich umgesetzt. Kinder und Eltern
sind begeistert und die Kinderaugen erstrahlen, wenn sie den gelben,
knuffigen Toffel – unser Maskottchen – sehen. 
Buntes, bildreiches Begleitmaterial sowie CDs mit allen Liedern aus dem
wöchentlichen Unterricht ermöglichen auch zu Hause ein wiederholtes
Genießen der Frühförderung. 
Und zu Corona-Zeiten wird mit den Kindern und Familien genauso inter-
aktiv über den Live-Unterricht online musiziert und getanzt. Die Musik-
schule Fröhlich befindet sich nicht im Notbetrieb.
Wegen Elternzeit suchen wir ab sofort eine engagierte Persönlichkeit für
diese musikalische Früherziehung. Ein Musikstudium ist nicht erforder-
lich, denn wir bilden Sie fachlich aus und weiter.
Wir bieten Ihnen eine sinnvolle und erfüllende Tätigkeit auf Minijob-Ba-
sis (max. 450 € / Monat) mit einem erprobten und erfolgreichen Unter-
richtskonzept und -material und einem krisensicheren Arbeitsplatz. 
Na? Sind Sie neugierig geworden? Wen kennen Sie, der hier gerne mitar-
beiten möchte? 

Melden Sie sich bei Katja Lorse für weitere Informationen: 0151 12 00 35
01 oder katja.lorse@musikschule-froehlich.de  Ich freue mich auf Sie! 

Chemkids

Lille Marit aus der 5. Klasse nimmt am diesjährigen Experimentalwett-
bewerb der Klassenstufen 4 bis 8 in Sachsen teil. In diesem Jahr geht es
um folgendes Thema:
Vielleicht hattest du auch schon einmal eine Sportverletzung und dir
wurde mit einer Kältekompresse geholfen. Es gibt sowohl mit Gel
gefüllte Kissen aus dem Gefrierfach oder sogenannte „Kälte-Sofortkom-
pressen“ zur einmaligen Anwendung. Bestimmt hast du dich gefragt,
wie diese funktionieren. Da müsste es doch interessante Experimente
geben.

Genau das sagten sich Lille Marit und ihre Freundin. Mit viel Spaß, Fleiß
und Zeit führten sie insgesamt 7 Experimente durch. Zu jedem Versuch
führten sie genau Protokoll, hielten die erhaltenen Beobachtungen und
Ergebnisse auch zeichnerisch in Diagrammen fest und schlussfolgerten
danach, in welchem Verhältnis die einzelnen Inhaltsstoffe den stärksten
Kühleffekt ergeben. Natürlich fotografierten sie während des gesamten
Verlaufs auch die Schrittfolge der Experimente.
Wir wünschen Lille Marit ein erfolgreiches Abschneiden!

Frau Pelz
(Bio-Lehrerin und stellv. Klassenlehrerin)

Alles neu macht der Mai ... nein es gibt keine neue Einsatztechnik der
Feuerwehr über welche hier geschrieben wird ... vielmehr folgen wir die-
ser Redewendung und starteten unter entsprechenden Auflagen und
mit angewandtem Hygienekonzept die regelmäßigen Ausbildungsdien-
ste der aktiven Abteilungen in den Ortsfeuerwehren.
Für die OF Hartha heißt das, im Monat Juni finden am 03.06.2021 und am
17.06.2021 jeweils 19.00 Uhr Ausbildungsdienste am Gerätehaus statt.
Sollten sich die Inzidenzwerte positiv verändern bzw. die Verordnungen
es zulassen, werden auch die Treffen der Altersabteilung und der Ju-
gendfeuerwehr wieder ins Auge gefasst.
In den Monaten April und Mai wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Hartha zu mehreren Einsätzen gerufen. Unter anderem galt es einen
brennenden Kleintransporter zu löschen, Ölspuren auf Fahrbahnen zu
beseitigen, eine Rauchentwicklung infolge verschmortem Kunststoff ab-
zuklären, auf Grund eines Unwetters waren Keller leer zu pumpen und
Straßen zu spülen, und Hilfeleistung zur Türnotöffnung sowie zum Be-
seitigen von Sturmschäden waren erforderlich.

Renè Greif
Gemeindewehrleiter
E-Mail: feuerwehr-hartha@web.de
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Schulanmeldung für 2022

Sehr geehrte Eltern,

aufgrund eines Beschlusses des Stadtrates gibt es in Hartha einen
gemeinsamen Schulbezirk. Dieser umfasst das Stadtgebiet der
Stadt Hartha und die der zugehörigen Ortsteile.

Dies bedeutet, dass Sie Ihr Kind an der Schule Ihrer Wahl anmelden
können. 
Entweder an der Pestalozzi-Grundschule Hartha (Jahrgangsunter-
richt) oder an der Grundschule Gersdorf (Jahrgangsübergreifender
Unterricht).

Kinder, die im Zeitraum vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 geboren
wurden, sind durch die Erziehungsberechtigten an einer der beiden
Grundschulen anzumelden.

Kinder, die das sechste Lebensjahr später vollenden, können ange-
meldet werden.

Ort der Anmeldung: 
Sekretariat der Pestalozzi-Grundschule Hartha

Zeit:
● In der Woche vom 02.08.21 – 04.08.21 von 7.00 Uhr -13.00 Uhr
● Donnerstag, d. 05.08.21 von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr
● In der Woche vom 06.09.21 bis 10.09.21 täglich von 7.00 Uhr bis

13.00 Uhr

Bei telefonischer Absprache können wir auch einen anderen Termin
vereinbaren.

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes vorzulegen.
Außerdem benötigen wir Nachweise (in schriftlicher Form), wer Er-
ziehungsberechtigte/r des Kindes ist sowie den Nachweis über die
Masernschutzimpfung Ihres Kindes.

In der Grundschule Gersdorf findet die Schulanmeldung am Diens-
tag, den 14.09.2021 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt
oder bei telefonischer Absprache zu einem anderen Termin.

Auch hier ist die Geburtsurkunde des Kindes vorzuweisen und ein
schriftlicher Nachweis betreffs der Erziehungsberechtigten sowie
der Masernschutzimpfung Ihres Kindes.

gez.W. Trumpold - Schulleiter GS Hartha
gez. J. Keul - GS Gersdorf

100 Jahre – ein Grund zum Feiern!

100 Jahre voller Erlebnisse, Erfahrungen und schönen Zeiten - Für uns ein
Grund zu feiern.
Im April konnten wir ein ganz besonderes Fest feiern. Wir gratulierten
unserem Bewohner, Herrn Werner Seidel, zum 100jährigen Geburtstag.
Er ist als einer der ersten Bewohner vor rund 15 Jahren in unser Haus ein-
gezogen, hat viele Jahre als Bewohnerfürsprecher bei vielen Dingen mit-
gewirkt und strahlt auch heute noch vor Lebenserfahrung und Freude. 
Wir haben es uns nicht nehmen lassen, ihm und seinen engsten Angehö-
rigen einen unvergesslichen Tag zu bereiten. 
Auch der Bürgermeister der Stadt Hartha, Herr Kunze, ließ es sich nicht
nehmen persönlich zu gratulieren. 
Gemeinsam wurde bei strahlendem Sonnenschein gefeiert und zum krö-
nenden Abschluss ein paar Geburtstagsluftballons steigen gelassen.

Doreen Uhlig, Ergotherapeutin
Seniorenpflegeheim Schönerstädt
Gerson & Schmidt GmbH

SENIORENPFLEGEHEIM SCHÖNERSTÄDT

ANZEIGEN
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„PFLEGE MIT HERZ“ HARTHA

Männertag in der Seniorenresidenz

Mit einem deftigen, zweiten Frühstück und einem Bier stimmte man sich in der Seniorenresidenz
am 13.05.2021 auf Männertag ein. Später probierten sich die Herren dann im „Bierglashalten“
oder am Glücksrad aus. „Der Mann mit dem stärksten Arm“ wurde natürlich auch mit einer Me-
daille belohnt. Die Herren freuten sich sehr über die kleine, gesellige Runde zu ihrem Ehrentag. 

Gartenarbeit in der Tagespflege

Die Tagespflege-Gäste nutzten den Mai, um die Hochbeete zu bepflanzen, Unkraut zu zupfen und
die Böden zu lockern. Das Wasser kam dafür im letzten Monat nur selten aus der Gießkanne, son-
dern meistens von oben. Umso schöner gedeihen nun die ausgesäten Pflanzen… 

Text und Fotos: Marketingteam „Pflege mit Herz“

INFORMATIONEN AUS UNSEREN ORTSCHAFTEN

Ortsvorsteher

Wendishain:          Herr Ingolf Schödel,  Telefon: 0172 / 34 315 83

Steina: Frau Carin Lau, Telefon: 01523 / 71 32 599 oder 034328 / 41126

Gersdorf: Herr Martin Reinike, Telefon: 0172 / 27 92 514

Die Sitzungen der Ortschaftsräte werden durch die Orts-
vorsteher anberaumt und durchgeführt. 

Gesonderte Gesprächstermine zu Belangen der Ort-
schaften können mit dem Ortsvorsteher vereinbart wer-
den.
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Am 29.04.2021 fand die Jahreshauptversammlung der Jagdge-
nossenschaft Wendishain statt.
Das Protokoll der Versammlung mit den gefassten Beschlüssen
kann beim Jagdvorsteher Jörg Roßberg, Wendishain Nr. 70, bis 4
Wochen nach dieser Bekanntmachung eingesehen werden.

Geschichtliches

Langenau vor 200 Jahren – Teil 3

Instandhaltung des Kommunalweges von Langenau nach Gerings-
walde und der Bau einer steinernen Brücke über den Mühlgraben
(Quelle: Ältere Amtshauptmannschaften des Leipziger Kreises 1820-1821)

Amt Rochlitz Archival Nr. 1918 

Zum heutigen Tage erschienen im Amt Rochlitz die beiden Müller
von Langenau:
Johann Gottfried Niescher - (Bauernmühle)
Johann Gotthelf Zschau - (Nitzschenmühle)

Man gibt ihnen das Original des Amtsschreibens Nr. 267 vom Säch-
sischen König Friedrich August (01. Juli 1821) in beglaubigter Ab-
schrift bekannt. 
Die bewilligte Beihilfe für die Erbauung einer steinernen statt der
bisherigen hölzernen Brücke über den Mühlgraben nach Gerings-
walde von 30 Talern soll allemal genügend sein. Die Mühlenbesit-
zer und ihre Nachfolger werden verpflichtet, alle Ansprüche auf
Bauholz aus den königlichen Waldungen für diese Brücke für im-
mer zu begraben. Sie sollen auf ihre Kosten die Brücke in gutem
Zustand halten, damit Holzabfuhren aus dem königlichen Wald
über dieselbe jederzeit ungehindert geschehen können.
Sie haben angelobt, den Bau dieser steinernen Brücke sofort anzu-
fangen und bis Michael dieses Jahres ganz gemäß zu vollenden. 

Amt Rochlitz, den 20. Juli 1821    

Langenauer Ortschronist, Jörg Keul – 25.05.2021

Wendishain

Feuerwehr: Die Kameraden der operativen Gruppe
treffen sich unter Einhaltung der Corona-Schutzvor-
schriften wieder zur gemeinsamen Ausbildung am
Dienstag, den 08.06. und den 22.06.2021 jeweils
19.30 Uhr im Gerätehaus Wendishain.

Die Bibliothek im Gemeindehaus Wendishain Nr. 77 ist jeweils am 
Montag von 16.00 – 18.00 Uhr zur Buch- und Medienausleihe geöffnet.

Beachten Sie bitte die allgemeinen Hygienevorschriften beim Besuch
der Bibliothek. Dazu gehören die Einhaltung des Mindestabstandes von
1,50 m sowie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in der Bibliothek.

Schönerstädt

Wir möchten mitteilen, dass unser Jubiläumsfest
„ 750 Jahre Schönerstädt“ - 3. Juli 2021 -
aufgrund der aktuellen Lage leider ausfallen wird.

ANZEIGEN



C
M
Y
K

16 DONNERSTAG, 3. JUNI 2021STADTANZEIGER HARTHA 06/2021

BÜRGERSERVICE

Aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland in Bezug auf die Ausbrei-
tung des Corona Virus kann es dazu kommen, dass angekündigte Ver-
anstaltungen verlegt oder abgesagt werden müssen bzw. nur in einge-
schränkter Form stattfinden können. Aktuelle Informationen dazu gibt
es auf unserer Internetseite www.klosterbuch.de.

12.06.2021, 09:00 Uhr 
Klostermarkt 
Abhängig von der weiteren Entwicklung der Co-
rona-Pandemie in Deutschland werden wir zeit-
nah über die Durchführung eines Bauernmark-
tes oder alternativ eines Frischemarktes infor-
mieren.
Sobald wir nähere Angaben zur Veranstal-
tung machen können - und in welcher Form 
sie stattfinden wird - werden wir sowohl über
die Presse als auch auf unserer Internetseite
www.klosterbuch.de darüber informieren.

16.06.2021, 18:00 Uhr 
Vortrag: Omega 3 - sinnvoll oder unnötig?
Vortrag mit Silke Schumann: 
"Omega-3-Fettsäuren sind für Menschen essenziell, das bedeutet: Der
Körper kann sie nicht selbst herstellen, sondern muss sie mit der Nah-
rung aufnehmen. Omega-3- Fettsäuren werden momentan schon fast
„besondere“ Einflüsse für die Gesundheit zugeschrieben. Insbesondere
Lachs, Hering, Makrele, aber auch bestimmte Nüsse, Samen und pflanz-
liche Öle sind bekannt für ihren hohen Gehalt an den sogenannten Ome-
ga-3-Fettsäuren. Doch was ist dran?
In diesem Vortrag werden die Wirkungen der Omega-3-Fettsäuren im
menschlichen Körper beleuchtet und hinterfragt, wie man sich mit die-
sen Fettsäuren versorgen kann, um seinen Körper gesund zu erhalten."
Eintritt: 9,00 €
Veranstaltung mit Voranmeldung: Tel.: 034321/68592 bzw. E-Mail: Klo-
sterBuch@t-online.de

24.06.2021, 17:00 Uhr 
Mittsommerkräuterführung 
Kräuterfachfrau Undine Myja lädt zur Mittsommerkräuterführung ins
Kloster Buch ein.
Veranstaltung mit Voranmeldung - Tel.: 0178/4357889 bzw. E-Mail: un-
dine.myja@gmx.de

26.06.2021, 17:00 Uhr 
ENTFÄLLT: Leipziger Funzel - "Der helle Wahnsinn“ 
Die Veranstaltung mit der „Leipziger Funzel“ kann leider nicht wie ge-
plant stattfinden. 
Einen möglichen neuen Termin werden wir rechtzeitig über die Presse
sowie unsere Internetseite www.klosterbuch.de bekannt geben.

27.06.2021, 14:00 Uhr 
Ausstellungseröffnung: „Jahreslauf“
Jana Gutte - Malerei
Die Ausstellung "Jahreslauf" mit Malereien
von Jana Gutte wird am 27.06.2021 um 14:00
Uhr im Kapitelhaus eröffnet. 
"Die Liebe zur Natur mit allen Jahreszeiten und
die Heimatverbundenheit prägen die Motiv-
wahl bei mir entscheidend. Dabei spielt neben
den aktuellen Gegebenheiten die jeweilige Ta-
gesstimmung eine wichtige Rolle für die Aus-
wahl der entsprechenden Materialien und Ausdrucksformen.
Seidenmalerei, z.B. Landschaften auf Seidenschals und Krawatten in
der Vergangenheit, in der Gegenwart Materialmixcollagen, Monotopie-
drucke, Aquarelle sowie Blüten- und Landschaftszeichnungen wurden
und werden gestaltet und erarbeitet.

Seit dem Sommer male ich vorrangig Bilder mit Acryl, beziehe Sand und
Spachtelmasse ein. Als Pinsel dient im Freien auch mal ein Blütenstand
und immer öfter denke ich in Farben und Formen, verarbeite die Eindrük-
ke mit entschlossenem Schwung, teils realistisch, aber auch abstrakt -
nach erstelltem Foto, sofort vor Ort oder aus der Erinnerung.“ (Jana Gut-
te - über ihre Malerei)
Ausstellungszeitraum: 27.06.2021 - 22.08.2021

27.06.2021, 15:00 Uhr 
Klosterführung
Während einer Führung durch die Klosteranlage können die Besucher
hinter die Mauern der noch erhaltenen historischen Gebäude sehen und
dabei Interessantes aber vielleicht auch Überraschendes über das Le-
ben und Wirken der Zisterzienser erfahren.
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

- Änderungen vorbehalten -

Veranstaltungen im Kloster Buch: 06. Mai – 02. Juni 2021
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Termine in unseren Kirchgemeinden
GOTTESDIENSTE
Sonntag, 6. Juni
10.15 Uhr    in Großweitzschen Predigtgottesdienst       Pfrn. Schulze
10.15 Uhr    in Hartha Abendmahlsgottesdienst

zur Jubelkonfirmation Pfrn. Beyer
14.00 Uhr    in Seifersdorf Predigtgottesdienst Pfrn. Willig
19.00 Uhr    in Nauhain Abendgottesdienst Pfrn. Beyer
Sonntag, 13. Juni
09.00 Uhr   in Schönerstädt Predigtgottesdienst            Pfrn. Schulze
10.15 Uhr    in Gersdorf Predigtgottesdienst Pfr. Schindler
10.15 Uhr    in Mockritz Abendmahlsgottesdienst           Pfrn. Beyer
10.15 Uhr    in Wendishain Predigtgottesdienst Pfrn. Schulze
20. Juni
10.15 Uhr    in Hartha Taufgottesdienst Pfrn. Willig
17.00 Uhr    in Gersdorf Johannisandacht Pfrn. Willig
24. Juni
17.30 Uhr    in Großweitzschen Johannisandacht Pfrn. Beyer
19.00 Uhr    in Hartha Johannisandacht Pfrn. Beyer
19.00 Uhr    in Seifersdorf Johannisandacht Pfrn. Willig
27. Juni        Johannistag
09.00 Uhr   in Mockritz              Predigtgottesdienst Pfrn. Beyer
10.15 Uhr    in Schönerstädt     Johannisandacht Pfrn. Willig
10.15 Uhr    in Wendishain        Johannisandacht Pfrn. Beyer

GEMEINDEKREISE
Donnerstag, 3. Juni    19.30 Uhr in Hartha Landeskirchliche Gemeinschaft
Montag, 7. Juni           14.30 Uhr in Gersdorf Bibelstunde
Dienstag, 8. Juni         14.00 Uhr 
in Hartha Frauenkreis
Donnerstag, 10. Juni  19.30 Uhr 
in Großweitzschen Frauenkreis
Donnerstag, 10. Juni  19.30 Uhr 
in Hartha Landeskirchliche 
Gemeinschaft
Mittwoch, 16. Juni      14.00 Uhr 
in Wendishain Bibelstunde
Donnerstag, 17. Juni  14.00 Uhr 
in Großweitzschen Seniorenkreis
Donnerstag, 17. Juni  14.00 Uhr 
in Diedenhain Bibelkreis 
Donnerstag, 17. Juni  19.30 Uhr 
in Hartha Landeskirchliche 
Gemeinschaft
Montag, 21. Juni         18.00 Uhr 
in Hartha Mütterkreis´
Donnerstag, 1. Juli      19.30 Uhr in
Großweitzschen Männerkreis
Donnerstag, 1. Juli      19.30 Uhr in
Hartha Landeskirchliche Gemein-
schaft

KONFIRMANDEN
HARTHA      
7. Klasse          Dienstag, 1. / 15. / 29. Juni, 15.00 Uhr in der Kirche
8. Klasse          dienstags nach Vereinbarung
GROSSWEITZSCHEN
7. / 8. Klasse   Montag, 31. / 14. und 28. Juni, 15.00 Uhr in der Kirche 

JUNGE GEMEINDE
dienstags, 19.00 Uhr als ZOOM-Konferenz

Monatsspruch Juni 2021: 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.  Apostelgeschichte 5,29
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